
   

 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 16. Oktober 2017 findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.  
 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.   

 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauanträge: 

 

a) Nachtragspläne zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 

    Flst.Nr. 644/1, Freudental 34 
 
b) Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Abstellraum 
    Flst.Nr. 8480, Im Muhrfeld 2 
 

3. Rufauto 
 

4. Landessanierungsprogramm: Aufstockungsantrag 2018 
 

5. Laufzeitverlängerung Strom- und Gasversorgungsverträge 
 

6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

7. Verschiedenes / Mitteilungen                         
 

8. Wünsche und Anträge 
 

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 



 

Beratungsergebnis: 
 

� Zustimmung:               �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

� Ablehnung:                  �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
16. Oktober 2017 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

� Öffentlich 

� Nichtöffentlich 

� Anlagen 

 

TOP 2 a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 
 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 24/2017 
 
Bauvorhaben: Nachtragspläne zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 644/1, Freudental 34 
 
Lage: im Bereich des unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB 
 
Entgegen der ursprünglichen Planung soll nun doch auf der westlichen Gebäudeseite ein 
Balkon angebaut werden. 
 
Nachbarschützende Grenzabstände werden eingehalten. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass sich die geänderte Bauausführung in die Eigenart 
der näheren Umgebung gemäß § 34 BauGB einfügt und empfiehlt daher das Einvernehmen 
nach § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde kei-
ne Bedenken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 
 

 















 

Beratungsergebnis: 
 

� Zustimmung:               �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

� Ablehnung:                  �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
16. Oktober 2017 

bearbeitet von: 
Anja Schwörer 

� Öffentlich 

� Nichtöffentlich 

� Anlagen 

 

TOP 2 b 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg, Ortenaukreis 
 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 23/2017 
 
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und 

Abstellraum 
 
Baugrundstück: Flst.Nr. 8480, Im Muhrfeld 2 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplanes „Im Muhrfeld“ 
 
Der Bauherr plant den Neubau eines eingeschossigen Einfamilienwohnhauses. Als Dach-
form ist ein Satteldach mit 33° Neigung vorgesehen. Auf der südlichen Dachhälfte ist der 
Aufbau von zwei Dachgauben vorgesehen. 
 
Das im Bebauungsplan festgesetzte Baufenster wird lediglich mit dem Dachüberstand über-
schritten. Dies ist als untergeordnetes Bauteil zulässig. 
 
Die Nachbarschützende Abstandsflächen werden eingehalten, ebenso die Grundflächenzahl. 
 
Als Firsthöhe sind 8,53 m vorgesehen, als Wandhöhe 5,07 m. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden eingehalten, daher empfiehlt die Verwal-
tung das Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
Gegen das Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher Sicht seitens der Gemeinde kei-
ne Bedenken. Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wird erteilt. 
 

 





 









 

Beratungsergebnis: 
 

� Zustimmung:               �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

� Ablehnung:                  �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
16. Oktober 2017 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

� Öffentlich 

� Nichtöffentlich 

� Anlagen 

 

TOP 3 
 

 
 
 
 
 

 

Ruf-Auto 
 

 

Sachverhalt 
 
Ab dem kommenden Winterfahrplan gibt es in Offenburg eine neue Situation für den dortigen Stadt-
verkehr („Schlüsselbus“). Dadurch wird u.a. die Linie S3 mit der Anbindung von Käfersberg wegfallen.  

Um dies aufzufangen hat die Gemeindeverwaltung Angebote von Linienbusbetreibern eingeholt. Bei 
(Mo- Fr) drei Hin- und Rückfahrten pro Tag liegen die Kosten bei 93.000 EUR pro Jahr, was eine 
Subventionierung pro einfacher Fahrt/Person von 20 EUR bedeuten würde. Hinzu kämen Linienver-
bindungen am Wochenende. Auch eine Ausschleifung der RVS-Linie (Kinzigtal) wurde ebenfalls ge-
prüft und vom Anbieter als nicht möglich verworfen. 

In seiner Sitzung am 26. Juni 2017 hat der Gemeinderat sich für das Modell „Ruf-Auto“ entschieden. 
Die Eckpunkte hierzu sind: 

- Flexible Bedienungsform des ÖPNV 

- Mit Taxiunternehmen/PKW 

- Fester Fahrplan, aber bei Bedarf 1 Stunde vorher per Telefon anmelden 

- daher i.d.R. mehrere Fahrgäste pro Fahrt 

- definierte Haltestellen 

- Rückfahrten auch auf Anmeldung 

- 3 EUR pro Fahrt für Fahrgast 

- nur tagsüber, da nachts Anrufsammeltaxi 

- Kosten für Gemeinde: Taxitarif abzügl. 3 EUR pro Gast, Defizit teilen sich Gemeinde und Landkreis 
50/50 

 

Die Verwaltung hat Angebote von regionalen Taxi-Unternehmen eingeholt.  

Die Auftagsvergabe erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung.  

 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die Einführung des Ruf-Autos für den Bereich „Käfersberg“ zum  
1. November 2017.  
 

         



Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 

Landessanierungsprogramm - Aufstockungsantrag 
 

 

Sachverhalt und Begründung  
 
Aus Mitteln des Landessanierungsprogramm wurden bisher insgesamt 1.100.000 EUR staatliche 
Fördermittel bewilligt.  
 
Die Sanierungsziele werden intensiv verfolgt: Stärkung und Belebung des bestehenden Ortszentrums 
unter Bewahrung des gewachsenen Ortsbildes, Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse, damit 
verbunden Steigerung der Energieeffizienz und Anpassung vorhandener Strukturen an den 
demografischen Wandel. Wesentliche Projekte, die sich im vergangenen Jahr konkretisiert haben, sind 
die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt unter Einbindung der Bürger, die Projektentwicklung Hauptstraße 
61 (Wohn- und Geschäftshaus) und die Gemeinbedarfseinrichtung im Seniorenzentrum. All diese 
Projekte werden zur Neudefinition der Ortsmitte beitragen. Über das gesamte Gebiet hinweg werden 
private Erneuerungen realisiert.  
 
Mit der Freigabe der Ortsumfahrung im Sommer 2017 ist nun der Startschuss für die Aufwertung der 
Ortsdurchfahrt gegeben. Die Gestaltung Ortsdurchfahrt mit dem Ziel der Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität. Wesentliche Teile der Ortsdurchfahrt konnten zur Gemeindestraße herabgestuft 
werden, was weiteren Gestaltungsspielraum schafft. Dies führt allerdings zu erhöhten förderfähigen 
Kosten. Nun steht die Konkretisierung der Planungen an: Verkehrsführung in Kreuzungsbereichen, 
Verkehrsfluss, Anordnung von Stellplätzen, Baumquartieren, Materialwahl, etc. enge Einbindung der 
Bürgerschaft, ehm. Volksbank-Areal. Dies wird diverse Maßnahmen nach sich ziehen, u.a. private 
Erneuerungen anstoßen. Es zeigt sich, dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel für die geplanten 
kommunalen und privaten Maßnahmen bis zum Ende der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2022 nicht 
ausreichen werden. Bereits für das Programmjahr 2018 sollte daher ein weiterer Aufstockungsantrag 
vorgelegt werden. Die Fördermittel sollen um 1.697.800 EUR auf insgesamt 2.797.800 EUR aufgestockt 
werden.  
 
Auf den als Anlage beigefügten Antrag wird verwiesen. Aus Datenschutzgründen ist dieser lediglich 
auszugsweise beigefügt. Die vollständigen Antragsunterlagen erhalten die Mitglieder des 
Gemeinderates bei den Unterlagen zur nichtöffentlichen Sitzung.  
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Einreichung des Aufstockungsantrags für das Landessanierungs- 
programm für das Programmjahr 2018. 
 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung  
16. Oktober 2017 

 
bearbeitet von:  
Markus Vollmer 
 

� Öffentlich 

� Nichtöffentlich 

� Anlage/n 

TOP 4 



Beratungsergebnis: 
 

� Zustimmung:               �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

� Ablehnung:                  �   einstimmig   �   mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
16. Oktober 2017 

bearbeitet von: 
Julia Klumpp 

� Öffentlich 

� Nichtöffentlich 

� Anlage/n 

TOP 5 

 
 

Verlängerung der Strom- und Gaslieferverträge 
 

 

Sachverhalt  
 
In seiner Sitzung vom 16. November 2015 hat der Gemeinderat beschlossen, die Strom- und Gas-
lieferung für die Jahre 2017 – 2018 öffentlich auszuschreiben und an der Bündelausschreibung des 
Gemeindetages teilzunehmen. Die Aufträge für die Strom- und Gaslieferverträge wurden an folgen-
de Lieferanten erteilt: 
 
Stromlieferverträge: 
- Ökostrom-Abnahmestellen Alte und Neue Schule: Stadtwerke Radolfzell GmbH, Radolfzell  
   (siehe Anlage 2) 
- sonstige Abnahmestellen und Straßenbeleuchtung: Energieallianz Austria GmbH, Essen 
   (siehe Anlage 3) 
 
Gasliefervertrag: 
- e.wa riss GmbH & Co. KG, Biberach 
  (siehe Anlage 13) 
 
Bei diesen Lieferverträgen besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um ein weiteres Jahr (Liefer-
jahr 2019), wenn die Verträge bis zum 30.11.2017 durch die Gemeinde nicht gekündigt werden. Die 
bei der Bündelausschreibung für die Jahre 2016 – 2017 erzielten Angebotspreise waren sehr güns-
tig. Daher wird vom Gemeindetag eine Kündigung nicht empfohlen. Im Falle der Vertragsverlänge-
rung erfolgt für das Lieferjahr 2019 eine Preisanpassung an die Börsenentwicklung im Rahmen ei-
ner strukturierten Nachbeschaffung zu bestimmten Terminen (21.12.2017, 21.03.2018, 16.07.2018, 
26.10.2018). Aufgrund der automatischen Preisanpassung wäre im Falle einer Neuausschreibung 
nicht mit wesentlich günstigeren Lieferpreisen zu rechnen. Darüber hinaus würden bei einer erneu-
ten Ausschreibung Kosten für das Ausschreibungsverfahren anfallen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die bestehenden Lieferverträge um ein weiteres Jahr zu verlängern. 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Strom- und Gaslieferverträge für das Lieferjahr 2019 
zu. 
 
















































































































































































